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Fragen und Antworten zum Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung

Was ist das Bildungspaket?

Zukünftig sollen hilfebedürftige Kinder auch in den Bereichen Bildung und soziale Teilhabe unterstützt werden. Diese Leistungen werden nicht in Form von Geld, sondern als Gutscheine gewährt, die bei verschiedenen Anbietern eingelöst werden können. Die Teilhabegutscheine sind nur ein Teil des Bildungspaketes. Außerdem erhalten Kinder Gutscheine für das Mittagessen in Schule und Kita, für Ausflüge und für eine angemessene Lernförderung (Nachhilfe).

Welche Kinder erhalten die Leistungen?

Leistungsberechtigt sind Kinder aus Familien, die Arbeitslosengeld II  („Hartz IV")  und Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII beziehen. Gutscheine erhalten auch Familien, die Anspruch auf den Kinderzuschlag haben, weil das Einkommen zwar über dem Existenzminimum liegt, aber nicht für die Versorgung der Kinder ausreicht.

Wofür genau können die Teilhabegutscheine eingelöst werden? 
Die Teilhabegutscheine können eingelöst werden für
· Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,

· Unterricht in künstlerischen Fächern (z. B. Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung,

· die Teilnahme an Freizeiten.

Um wie viel Geld geht es eigentlich?

Jedes Kind wird jeweils im Voraus Teilhabegutscheine für ein halbes Jahr im Wert von insgesamt 60 Euro erhalten. Hinzu kommen weitere Leistungen für Schulausflüge. Mittagessen, Nachhilfe.

Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 700 Millionen Euro für das Jahr 2011 und jeweils 730 Millionen Euro für 2012 und 2013. Der auf die Kinder im Kreis Nordfriesland entfallende Anteil beträgt ungefähr eine Million Euro pro Jahr.

Was muss ich tun, damit mein Verein / meine Einrichtung die Gutscheine einlösen kann?

Bitte tragen Sie sich in die Datenbank auf www.bildungspaket-nf.de ein. Wir werden dann prüfen, ob das Angebot geeignet ist und Ihnen den Abschluss einer Vereinbarung über die Abrechnung der Gutscheine
anbieten. Diese Prüfung schreibt uns der Gesetzgeber vor, um zu verhindern, dass unseriöse Institutionen von 
dem System profitieren können. Schulen, Kitas, Sportvereine, die Mitgliedsvereine des Kreisjugendringes und die anderen als freie Träger der Jugendhilfe anerkannten Institutionen können wir ohne weitere Prüfung als Partner aufnehmen.

In den Medien war immer von der Bildungschipkarte die Rede. Warum geben Sie keine Chipkarten aus?

Für die Einführung einer Chipkarte müssen noch die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. So müssen ein Schutz vor Missbrauch gewährleistet und die Anbieter mit Lesegeräten ausgerüstet werden. Die Einzelheiten wird die Bundesregierung in einer Rechtsverordnung regeln. Damit ist frühestens im Jahre 2012 zu rechnen.

Ist die Abrechnung der Gutscheine kompliziert?

Nein. Die Gutscheine haben einen festgelegten Wert von jeweils 10 Euro. Von Ausnahmefällen abgesehen 
sollen die leistungsberechtigten Kinder immer den vollen Nennbetrag einsetzen. Sie senden uns einfach eine Excel-Tabelle mit den auf den Gutscheinen aufgedruckten Codenummern. Wir überweisen Ihnen dann den Betrag.
